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Datenschutzrechtliche Bewertung von Geodatendiensten, insbes. Google Street View, 

Earth und Maps  

Zuletzt mein Schreiben vom 07.10.2008 (Umdruck 16/3537) 
 

 
Sehr geehrter Herr Kalinka, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
von Ihrem Ausschusssekretariat habe ich mitgeteilt bekommen, dass der Innen- und Rechtsaus-
schuss auf seiner Sitzung am 21.01.2009 plant, das im Betreff genannte Thema erneut zu erörtern.  
 
Nach einer Klärung der Rechtslage zu im Internet verfügbaren Straßenansichten und damit auch 
zu „Google Street View“ durch den „Düsseldorfer Kreis“, dem bundesweiten Zusammenschluss der 
Datenschutzaufsichtsbehörden, am 13./14.11.2008 (abrufbar im Internet unter 
https://www.datenschutzzentrum.de/geodaten/20081118-dk.html, Ausdruck liegt der Papierversion 
dieses Schreibens bei) sehe ich landesbezogen derzeit in Bezug auf Straßenansichten keinen aktuel-
len Handlungsbedarf. Meines Wissens werden in Bezug auf Schleswig-Holstein – anders als bzgl. 
anderer Bundesländer – derzeit keine derartigen Angebote im Internet bereitgestellt. 
 
Ich informiere Sie weiterhin in der Anlage über die Antwort von Google Germany in Bezug auf 
Google Earth/Google Maps vom 06.01.2009. Soweit noch nicht geschehen, wird das ULD die wei-
teren Anbieter vergleichbarer Angebote zu den sich bei deren Dienst ergebenden Datenschutzfra-
gen um eine Stellungnahme bitten. Daraufhin plant das ULD eine Bewertung nach einheitlichen 
Standards. Diese Bewertung wird innerhalb des Düsseldorfer Kreises sowie unter den Datenschutz-
beauftragten des Bundes und der Länder abgestimmt werden. Wie Ihnen schon mitgeteilt wurde, 
hat das ULD den Vorsitz in der Unterarbeitsgruppe Geodaten der Datenschutzbehörden inne, über 
den diese Koordination erfolgen soll. 
 
Zum Inhalt des Schreibens von Google Germany ist Folgendes anzumerken: Technisch nicht nach-
vollziehbar ist die Darstellung, dass weder bei Google Earth noch bei Google Maps eine Zuordnung 
von Gebäudeabbildungen zu bestimmten Adressen und Personen möglich sei. Tatsächlich erfolgt 
eine solche Zuordnung auch im Internet, z.B. über das vom ULD thematisierte Angebot aus den USA 
rottenneighbor.com (https://www.datenschutzzentrum.de/presse/20081119-rottenneighbor-
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rufmord.htm; in der konkreten Sache gibt es bisher keine wesentlichen neuen Erkenntnisse). Richtig 
ist, dass es dem normalen Nutzer des Internet nicht ohne Weiteres technisch möglich ist, georefe-
renzierten Darstellungen präzise bestimmte Adressen zuzuordnen. Wohl aber ist dies Google selbst, 
diese Dienste nutzenden sonstigen Anbietern sowie technisch versierteren Nutzern möglich. Es mag 
sein, dass Google keine Datenbank zur Verfügung steht, mittels derer eine geografische Koordinate 
mit konkreten Adressen verknüpft werden kann. Richtig ist aber, dass es solche Datenbanken gibt 
und dass diese allgemein verfügbar sind, z.B. in Routenplanern. 
 
Es ist korrekt, dass das ULD derzeit davon ausgeht, dass bei einer Darstellung als Kartenmaterial von 
feiner als 1:10.000 sowie der Veröffentlichung von Fotos vom einer Pixelgröße von unter 40 cm eine 
Vermutung von überwiegenden schutzwürdigen Betroffenenbelangen besteht. Diese kann im 
Einzelfall widerlegt werden. Möglich ist aber auch schon eine rechtswidrige Darstellung im Fall einer 
gröberen Darstellung. Im Interesse der Rechtssicherheit aller Beteiligten besteht insofern Klärungs- 
und Regelungsbedarf. Eine entsprechende Klärung kann im Rahmen der derzeitigen Diskussion 
über Geodatenzugangsgesetze erfolgen. 
 
Zur Frage, inwieweit Fotografien und Kartenmaterial über die äußerlich wahrnehmbare Lebensum-
gebung gemeinfrei sind und im Interesse der Informationsfreiheit nach Art. 5 GG jeder Bürgerin 
und jedem Bürger zugänglich gemacht werden dürfen (S. 7 des Schreibens von Google), hat der 
Gesetzgeber eine eindeutige Antwort gegeben. In den §§ 28, 29 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
wird die Datenbereitstellung unter den Vorbehalt gestellt, „dass das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen (nicht) offensichtlich überwiegt“. Zudem ist in Frage zu stellen, dass Satelliten- und Luft-
bilder eine „äußerlich wahrnehmbare Lebensumgebung“ wiedergeben. 
 
Die Abstimmung des federführenden Innenministeriums mit dem ULD in Bezug auf den in Aussicht 
gestellten Entwurf eines Geodatenzugangsgesetzes Schleswig-Holstein ist weiter vorangeschrit-
ten. Das Ministerium hat seine Bereitschaft signalisiert, die vom ULD gemachten Vorschläge zu be-
rücksichtigen. 
 
Für weitere Fragen stehe ich – gerne auch anlässlich der Sitzung am 21.01.2009 – zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Thilo Weichert 
 
Anlagen 
 
 
 
 
 
 
























